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Regeste

Die Planungswerte gelten unabhängig von Eigentumsverhältnissen und sind gegenüber
lärmempfindlichen Räumen auch dann einzuhalten, wenn die Räume auf dem gleichen
Grundstück liegen wie die lärmige Anlage (Erw. 2). Der Gegenstand des
Baubewilligungsverfahrens richtet sich nach dem im Baugesuch definierten Bauvorhaben.
Für Alternativstandorte ist ein neues Baugesuch einzureichen (Erw. 3).
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